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Amtliche Bekanntmachungen der Bürgermeisterin

Einladung
zur Sitzung  des Ausschusses für Bauen, Planung,

Umwelt, Ordnung und Sicherheit
(Bauausschuss) der Gemeinde Niedergörsdorf

Sitzungstag: Dienstag, 11.02.2020
Sitzungsort: Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf

Dorfstraße 14 f, 14913 Niedergörsdorf
Beginn: 18:00 Uhr

Tagesordnung:

I. Öffentliche Sitzung

1. Eröffnung der Sitzung

2. Behandlung der Änderungsanträge zur Tagesordnung

3. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift
über den öffentlichen Teil der Bauausschusssitzung vom 26.11.2019

4. Einwohnerfragestunde

5. Behandlung von Anfragen der Bauausschussmitglieder

6. Vorbereitung der Gemeindevertretersitzung am 26.02.2020

6.1 Beschluss zu Freiflächensolaranlagen in der Gemeinde Niedergörsdorf

6.2 Beschluss zur Feuerwehrentschädigungssatzung

6.3 Beschluss zu Tempo-30-Zonen in der Gemeinde Niedergörsdorf

7. Informationen zur Verfahrensweise bei Dachflächensolaranlagen

8. Auswertung der Anwohnerversammlung Oehna zur Regenwasser-
problematik

Bruckbauer

Vorsitzende des Ausschusses

Amtliche Informationen der Bürgermeisterin

Bauabgangsstatistik 2019

Das Gesetz über die Statistik der Bautätigkeit im Hochbau und die Fort-
schreibung des Wohnungsbestandes (Hochbaustatistikgesetz –
HbauStatG) regelt, dass für den Abbruch von Wohngebäuden auch die
Eigentümer zur Auskunft verpflichtet sind.
Mit diesen Angaben wird die Aktualität der jährlichen Fortschreibung des
Wohnungs- und Wohngebäudebestandes für die jeweilige Gemeinde
gesichert.

Eigentümer melden deshalb bitte an das Amt für Statistik Berlin-Branden-
burg, Standort Berlin (E-Mail, Fax oder Post):

- den Abbruch von Wohngebäuden bis 1000 m³ umbautem Raum
- den Abgang von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen nach § 6 der

Brandenburgischen Bauvorlagenverordnung (BbgBauVorlV) bei der
unteren Bauaufsichtsbehörde an. Das sind alle Wohngebäude über
1.000 m³ umbauten Raum.

- alle genehmigungspflichtigen Nutzungsänderungen mit und ohne
Baumaßnahmen, wenn aus einem Wohngebäude ein Nicht-
wohngebäude und umgekehrt wird.

Die Meldungen sind auf den Erhebungsunterlagen zur Bauabgangsstatistik
vorzunehmen. Diese liegen kostenfrei im Bauamt (Zimmer 18) der Ge-
meinde Niedergörsdorf, Dorfstraße 14 f, 14913 Niedergörsdorf bereit.
Außerdem ist der Erhebungsbogen online abrufbar unter: www.statistik-
bw.de/baut/html/.

Es ist zu beachten, dass der Abbruch von Wohngebäuden mit mehr als
1000 m³ umbautem Raum bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde an-
zuzeigen ist. In diesen Fällen ist der ausgefüllte Erhebungsbogen zur
Bauabgangsstatistik nur bei der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises
Teltow-Fläming, Am Nuthefließ 2, 14943 Luckenwalde einzureichen.
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